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Das Bundesversicherungsamt (BVA) hat am 5. November 2004 die Ausgleichs-

zahlungen im Rahmen des Risikostrukturausgleichs (RSA) - Jahresausgleich 

2003 - festgestellt und den Krankenkassen per Bescheid mitgeteilt. Zeitgleich 

wurden auch die Ausgleichszahlungen für den Risikopool festgestellt. 

 

Der Risikostrukturausgleich ist ein kassenübergreifender Finanzausgleich, der die 

unterschiedlichen Risikostrukturen der Krankenkassen - gemessen an den Fakto-

ren Alter, Geschlecht und Bezug einer Erwerbsminderungsrente - ausgleicht. Der 

Ausgleich erfolgt einnahmeorientiert, d.h. nicht die Ist-Ausgaben einer Kranken-

kasse werden ausgeglichen, sondern standardisierte Ausgabenprofile. Verwal-

tungskosten und Satzungsleistungen werden dabei nicht berücksichtigt. Der  

Risikostrukturausgleich wurde 1994 parallel zur Kassenwahlfreiheit eingeführt, um 

sicherzustellen, dass der Wettbewerb in der GKV zu einer effizienten Versorgung 

aller Versicherten führt und nicht zu einem unsolidarischen Wettbewerb um junge 

und gesunde Versicherte. Ergänzend zum Risikostrukturausgleich werden seit 

dem Jahr 2002 besonders aufwändige Leistungsfälle über den Risikopool solida-

risch finanziert. 

 

Erstmalig waren im Jahresausgleich 2003 für in Strukturierte Behandlungspro-

gramme („Disease-Management-Programme - DMP“) eingeschriebene Versicher-
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te eigene Versichertengruppen zu bilden. Im Jahr 2003 lagen flächendeckende 

Zulassungen für die chronische Krankheit Diabetes-mellitus-Typ II mit insgesamt 

134.369 eingeschriebenen Versicherten vor. Bei Brustkrebs gab es Zulassungen 

nur in den Regionen Nordrhein und Westfalen-Lippe mit 2.536 eingeschriebenen 

Versicherten. 

 

Im Durchschnitt erhält jede Krankenkasse für jeden eingeschriebenen Alters-

diabetiker 3.877,07 Euro und für jede eingeschriebene Brustkrebspatientin 

5.197,63 Euro an Beitragsbedarf. Hätte es keine gesonderte Berücksichtigung 

dieser Gruppen gegeben, hätten die Krankenkassen für jeden Altersdiabetiker 

durchschnittlich 3.213,63 Euro und für jede Brustkrebspatientinnen durchschnitt-

lich 2.595,53 Euro aus dem Risikostrukturausgleich erhalten. 

 

Insgesamt beträgt das Ausgleichsvolumen der beiden Finanzausgleichsverfahren 

rund 15,8 Mrd. Euro; im Risikostrukturausgleich werden 15,1 Mrd. Euro verteilt 

und im Risikopool 0,7 Mrd. Euro. Im Vorjahr wurden insgesamt 14,7 Mrd. Euro 

zwischen den Krankenkassen ausgeglichen. Der größte Teil des Finanzaus-

gleichsvolumens wurde bereits in den monatlichen Abschlagsverfahren verteilt. 

Das tatsächliche Zahlungsvolumen in den Jahresausgleichen beträgt 216,2 Mio. 

Euro. 

 

Im Jahr 2003 belief sich das Transfervolumen vom Rechtskreis West in den 

Rechtskreis Ost auf insgesamt 2.966,4 Mio. Euro. Hiervon gehen 2.272,6 Mio.  

Euro auf den Finanzkraftausgleich zurück. Der zusätzliche West-Ost-Transfer  

über den Betragsbedarf beträgt 693,8  Mio. Euro.  

 

Näheres entnehmen Sie bitte der beigefügten Übersicht. 

 

Anlage 



Zahlerkassen
Ortskrankenkassen 0,00 0,00 0,00
Betriebskrankenkassen -9.291.562.193,08 -477.523.039,24 -9.755.873.801,23
Bundesknappschaft 0,00 0,00 0,00
Angestellten Ersatzkassen -3.712.352.340,34 -166.580.611,16 -3.878.932.951,26
Arbeiter Ersatzkassen -689.949.144,03 -22.964.499,23 -712.861.483,58
Innungskrankenkassen -545.688.132,27 -39.610.932,09 -577.907.864,20
Seekrankenkasse 0,00 -759.602,05 0,00
Summe Ausgleichsverpflichtung -14.239.551.809,72 -707.438.683,77 -14.925.576.100,27
Empfängerkassen
Ortskrankenkassen 12.583.613.041,45 569.238.239,68 13.152.851.281,45
Betriebskrankenkassen 569.625.173,89 42.721.997,32 599.135.740,32
Bundesknappschaft 1.515.895.034,92 52.816.034,73 1.568.711.069,66
Angestellten Ersatzkassen 209.070.686,92 14.427.938,20 223.498.625,22
Arbeiter Ersatzkassen 51.014.370,79 2.792.834,26 53.755.045,39
Innungskrankenkassen 198.967.208,21 25.441.639,56 217.017.647,65
Seekrankenkasse 3.695.744,63 0,00 2.936.142,58
Summe Ausgleichsanspruch2) 15.131.881.260,81 707.438.683,75 15.817.905.552,27
Quelle: Bundesversicherungsamt; Stand 02.11.2003
1) Krankenkassen, die rechtskreisübergreifend tätig sind (Erstreckungskassen), sind nur einmal erfasst.
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3) Beitragsbedarfskorrekturen für Vorjahre i.H.v. 37,8 Mio. Euro und Risikopool-Korrekturen i.H.v. 34,8 Mio.Euro sind mit berücksichtigt.
4) Die Ausgleichsbeträge insgesamt sind mit den Ausgleichsbeträgen Risikopool und Risikostrukturausgleich nicht additiv, da diese bei einzelnen Krankenkassen 
unterschiedliche Vorzeichen ausweisen können.

2) Der um 892 Mio. Euro höhere Ausgleichsanspruch im Risikostrukturausgleich ergibt sich aus der Auszahlung von KVdR-Beiträgen nach altem Recht und 
Säumniszuschlägen, sowie insbesondere aus den pauschalen Beiträgen aus geringfügiger Beschäftigung, die seit dem 1.4.2003 zentral über die 
Bundesknappschaft eingezogen und direkt dem Risikostrukturausgleich zur Verfügung gestellt werden. 

Ausgleichsbeträge3) 

Risikostrukturausgleich in Euro
Ausgleichsbeträge3)  Risikopool 
in Euro

Kassenart GKV Bund1)

Ausgleichsbeträge4) insgesamt 
in Euro


